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§ 14 StFanlVO 2016 Anforderungen
an Messgeräte

 StFanlVO 2016 - Steiermärkische Feuerungsanlagenverordnung – StFanlVO 2016

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.10.2021

Sofern die zu Emissionsmessungen eingesetzten Messgeräte nicht der Eichp0icht unterliegen, müssen sie jährlich von

den Liefer4rmen oder von Prüfanstalten auf Funktionstüchtigkeit und Messgenauigkeit überprüft werden. Darüber

sind von der Prüfberechtigten/dem Prüfberechtigten und der Liefer4rma Aufzeichnungen zu führen und der Behörde

auf Verlangen vorzuweisen.

In Kraft seit 01.07.2016 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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